
































 

Beilage 1 zu der Richtlinie betreffend die Erstellung von Leistungsaufträgen mit den beitragsberechtigten 
sozialen Institutionen des Erwachsenenbereichs 

LEISTUNGSAUFTRAG 

Leistungsauftrag 

zwischen 

dem Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur durch 
die Dienststelle für Sozialwesen 

und 

XXX 

für das Jahr jjjj 

 
im Sinne des Gesetzes über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des 

Kantons und deren Kontrolle sowie des Subventionsgesetzes 
  

Handweiser zur Erstellung der Leistungsaufträge 
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Kapitel 1: Allgemeines 
PARTEIEN  

Vertreter Adresse Funktion 

Esther Waeber-Kalbermatten 
Avenue de la Gare 39, 1950 
Sion 

Vorsteherin des Departements für 
Gesundheit, Soziales und Kultur 

Jérôme Favez 
Avenue de la Gare 23, 1950 
Sion 

Dienstchef 

  Präsident 
  Direktor 

 
GEGENSTAND UND DAUER DES LEISTUNGSAUFTRAGS 

Die Stiftung xxx (nachstehend die Institution) verpflichtet sich, die in dem vorliegenden Leistungsauftrag 
festgelegten Ziele während der Dauer eines Jahres zu erfüllen, d.h. vom xxx bis zum xxx. 

 
EINLEITUNG 
Der vorliegende Leistungsauftrag beruht auf der Richtlinie betreffend die Erstellung von Leistungsaufträgen 
mit den beitragsberechtigten sozialen Institutionen des Erwachsenenbereichs (nachfolgend DGSK-
Richtlinie zu den Leistungsaufträgen genannt) 

Kapitel 2: Allgemeine Merkmale der Subvention 

Gesetzes-
grundlagen 

Gesetz über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des Kantons und deren 
Kontrolle vom 24. Juni (611.1), Subventionsgesetz vom 13. November 1995 (616.1), Gesetz 
über die Eingliederung behinderter Menschen vom 31. Januar 1991 (850.6), Richtlinie 
betreffend die Erteilung einer Betriebsbewilligung an Institutionen für die Beherbergung und 
Beschäftigung von Erwachsenen Personen mit einer Behinderung oder mit 
Suchtabhängigkeiten vom 4. April 2019, Richtlinie betreffend die Erstellung von 
Leistungsaufträgen mit den beitragsberechtigten sozialen Institutionen des 
Erwachsenenbereichs, Richtlinie betreffend die Anforderungen an das Rechnungswesen 
und die zur Subventionierung anerkannten Aufwände und Erträge für die 
beitragsberechtigten sozialen Institutionen des Erwachsenenbereichs, Weisung betreffend 
die Einführung der Qualitätskriterien bei den sozialen Institutionen des 
Erwachsenenbereichs vom 16. Juli 2016 

Kategorie Abgeltung gemäss Art. 5, Abs. 1 a) des Subventionsgesetzes (616.1) 
Form Nichtrückzahlbarer Beitrag 
Art Betrieb 

Typ 
Pauschale aufgrund der Standardkosten pro Leistungseinheit (Art. 20 SubvG, Art. 9 und 10 
Subventionsverordnung) in Übereinstimmung mit der DGSK-Richtlinie zu den 
Leistungsaufträgen 

Kapitel 3: Beschreibung der zu erbringenden Leistungen 

3.1. Angebotene Leistungen 

LEISTUNGEN / ZIELE (mindestens 1 Leistung / Ziel) 
1 Beherbergung 
2 Tagesstätten 
3 Werkstätten 
… … 

Hier sind die anerkannten Leistungen gemäss Punkt 4.4 der DGSK-Richtlinie zu den Leistungsaufträgen 
aufzuführen (Hauptprodukte gemäss Kostenrechnung) 

3.2. Andere Leistungen 

Hier sind zu Informationszwecken weitere Leistungen die von der Stiftung angeboten werden aufzuführen, 
wie bspw. berufliche Eingliederung IV, Leistungen gemäss Art. 74 des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung (IVG) etc. (Nebenprodukte gemäss Kostenrechnung). 
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3.3. Zusätzliche Auflagen der Dienststelle (nicht abschliessend) 

Die Institution wird angehalten, alle Informationen über die betreuten Personen in der Datenbank von 
VALOGIS, in regelmässigen Abständen zu aktualisieren. Die Institution ist verpflichtet alle Mutationen in 
Bezug auf die betreuten Personen (Eintritt, Austritt, Leistungsanpassungen, andere) monatlich (spätestens 
bis zum 7. Tag des Folgemonats) an folgende Adresse zu schicken: SAS-CIS@admin.vs.ch. 

Die Institution ist angewiesen die Dienststelle für Sozialwesen umgehend über alle Funktionsstörungen und 
Probleme die einen negativen Einfluss auf den Betrieb haben in Kenntnis zu setzen. 

Die Institution verpflichtet sich die ihr übertragenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Weisung über 
das Verfahren zur Behandlung der Gesuche um Rückerstattung und die Verbuchungsmethode der 
Reisekosten für Institutionen zur Beherbergung und Beschäftigung von erwachsenen behinderten 
Menschen, von suchtabhängigen Personen und von Personen in prekären sozialen Verhältnissen vom 15. 
Mai 2013 zu erfüllen. 

3.4. Liste der Strukturen 

Name der Struktur Art der Struktur Ort Genehmigte Plätze Öffnungstage 
     
     
     

 

3.5. Zu verrechnende Preise 

3.5.1 Anwendbare Tarife 

Leistung 
Personen mit Wohnsitz 
im Wallis1 

Personen mit Wohnsitz 
ausserhalb des Kantons 

Beherbergung   
Tagesstätten    
Werkstätten   
…   

 
3.5.2 Präzisierungen zur Rechnungsstellung 
 
Die Beherbergungsstrukturen (Wohnheim, Wohngruppen und geschützte Appartements) sind an 365 Tagen 
im Jahr geöffnet, während die Tagesstätten nur an den Arbeitstagen Leistungsempfänger betreuen. 
 
Interner Leistungsempfänger (Bewohner) mit Wohnsitz im Wallis2: Für interne Leistungsempfänger (Heim und 
Beschäftigung) beträgt der persönliche Beitrag 125.- CHF pro Kalendertag (Wohnheime oder Wohngruppe) 
oder 110.- CHF pro Kalendertag (geschützte Appartements), unabhängig davon, ob die Tagesstätte geöffnet 
ist oder nicht, wobei an Wochenenden und Feiertagen eine Tagesbetreuung für interne Benutzer vorgesehen 
ist. In der Kostenrechnung ist pro Anwesenheitstag ein Betrag von 45.- CHF dem Kostenträger Tagesstätte 
anzurechnen. 
 
Externer Leistungsempfänger mit Wohnsitz im Wallis3: Der persönliche Beitrag von 45.- CHF (inkl. 
Mittagessen) wird dem gesetzlichen Vertreter pro Anwesenheitstag in Rechnung gestellt. 
 
Leistungsempfänger mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons: Für Personen, die nicht im Wallis wohnhaft sind, 
richten sich die Bewilligungs- und Rechnungsbedingungen nach der interkantonalen Vereinbarung für soziale 
Einrichtungen (IVSE). In der Kostenübernahmegarantie (KÜG) müssen die oben genannten Tarife 
angewendet werden. Ein allfälliger Investitionszuschlag gemäss Punkt 4.8 der DGSK-Richtlinie zu den 
Leistungsaufträgen wird pro Kalendertag zusätzlich in Rechnung gestellt. In der Rechnung an den Bewohner 
und den Wohnsitzkanton, sind die fakturierten Leistungen (Beherbergung, Tagesstätten, Werkstätten) und ein 
allfälliger Investitionszuschlag separat aufzuführen. 
 
Persönliche Auslagen: Persönliche Auslagen, bspw. Vorschüsse, Transporte, Abendessen für Externe etc. 
sind zusätzlich in Rechnung zu stellen. 

                                                           
1 Vorbehaltlich der im Beschluss des Staatsrats vom 11. März 2009 enthaltenen Bestimmungen bei Abwesenheiten (Spitalaufenthalt, 
andere Abwesenheiten). 
2
 Idem Fussnote 1 

3 Idem Fussnote 1 
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3.6 Prioritäten und Ziele 

PRIORITÄTEN (mindestens 1 Priorität pro Leistung / Ziel) 
Nr. Aufgaben Anfangsdatum Enddatum 
ad1    
ad2    
ad3    

Eine Priorität ist eine einmalige Aktion, die einen Anfang und ein Ende hat. Es ist ein für das kommende 
Jahr geplanter Schwerpunkt. Es handelt sich nicht um eine permanente Leistung, die zu den üblichen 
Leistungen der Institution gehört.  
Dies kann bspw. ein Pilotprojekt, eine Reorganisation, eine Erweiterung etc. sein, die bei erfolgreicher 
Umsetzung und Validierung in den ordentlichen Betrieb der Institution überführt werden kann. 

 

INDIKATOREN Pro Leistung / Ziel mindestens 1 Indikator zur Quantität und 1 
Effizienzindikator (Verhältnis zwischen Quantität und der Anzahl Vollzeitstellen gemäss 
Kostenrechnung) 

Nr. Indikatoren Werte 

ad 1.1 Total Kalendertage  
ad 1.2 Walliser Kalendertage  
ad 1.3 Total Kalendertage (KT) / Vollzeitstellen  
ad 2.1 Total Anwesenheitstage  
ad 2.2 Walliser Anwesenheitstage  
ad 2.3 Total Anwesenheitstage (AT) / Vollzeitstellen  
ad 3.1 Total bezahlte Stunden  
ad 3.1 Bezahlte Stunden Walliser  
ad 3.2 Total bezahlte Stunden / Vollzeitstellen  
… …  
Die Effizienzindikatoren müssen auf der Basis der budgetierten Ziele (Anzahl Kalendertage, Anzahl 
Anwesenheitstage, etc.) und der budgetierten Vollzeitstellen festgelegt werden. Für die Festlegung der 
Vollzeitstellen pro Leistung ist das Kostenstellenbudget (Hauptprodukte) massgebend. 
 
Pro Priorität muss mindestens ein Indikator festgelegt werden. Dieser muss die SMART-Kriterien 
(Spezifisch, Messbar, Aktivierend, Realistisch, Terminiert) erfüllen. 

 
Wesentliche Änderung(en) 

Geben Sie in diesem Abschnitt die wichtigsten Änderungen an, die in diesem Leistungsauftrag im 
Vergleich zum Leistungsauftrag des Vorjahres vorgenommen wurden. 

 
QUALITÄTSKRITERIEN CLASS (Checklist vom 30. Juni 2016) 
Datum des letzten Audits  
Name der Firma u. des Auditors  

Indikator «nicht erfüllt» Vorgesehene Korrekturmassnahmen 
Geplantes 
Enddatum 

   
   
   
   

Geben Sie die problematischen Punkte an, die im letzten von der Zertifizierungsstelle durchgeführten 
Auditbericht identifiziert wurden, und planen Sie Korrekturmassnahmen. 
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Kapitel 4: Subventionsbeträge und -modalitäten 

Kapitel 5: Personal- und Lohnpolitik 

Aktuelle Anzahl Vollzeitstellen (VZS)  
Vorgesehene Entwicklung der VZS über 4 Jahre 5     
Anzahl VZS auf Direktionsebene  
Total der an die Direktion entrichteten Vergütungen 
(Bruttolohn, Prämien, Entschädigungen, 
Naturalleistungen) 

 

Lohnsystem Lohntabelle der Kantonsverwaltung 

  

                                                           
4 Unter Vorbehalt der Genehmigung des Budgets durch den Grossen Rat. 
5 Eine detaillierte Begründung der Notwendigkeit des Mehrbedarfs muss vorliegen. Für die Anpassung des Organigramms 
bzw. die Anerkennung von zusätzlichem Personal ist zwingend eine Genehmigung des DGSK und ausreichende 
Budgetverfügbarkeit notwendig. 

Modalitäten für die Beiträge 
Der Beitrag wird auf der Grundlage einer Pauschale für jede Leistung 
entsprechend der Modalitäten gemäss Punkt 4.6 der DGSK-Richtlinie zu 
den Leistungsaufträgen ausbezahlt. 

Pauschale Leistung Betrag Einheit 

 1. Beherbergung CHF  Kalendertag 
 2. Tagesstätte CHF  Anwesenheitstag 
 3. Werkstätten CHF  Bezahlte Stunden 
 … CHF … 

Berechneter Betriebsbeitrag4 
Wenn die im vorliegenden Leistungsauftrag festgelegten Bedingungen 
genau eingehalten werden, erhält die Institution folgenden Beitrag: 

 Beherbergung  
 Tagesstätte  
 Werkstätten  
 …  
 Total  

 
Der maximal anerkannte Betriebsbeitrag für die Beherbergungsstrukturen 
ist auf eine Belegungsrate von 100% begrenzt. 

Akontozahlungen Leistung Betrag Fälligkeitsdatum 
    

 
Die Korrektur des definitiven Betriebsbeitrags erfolgt mittels eines 
Beschlusses des DGSK. 

Limite des Betriebsbeitrags Limite 20xx   
 Erhöhung Beitragslimite  
 Limite 20xx  
Wirtschaftliche Lage und 
Leistungsfähigkeit des 
Gesuchstellers (Einnahmen, 
Ergebnisse, Eigenmittel usw.) 

Betriebsaufwand n-2 :   
Bilanzsumme  n-2 :  
Stand Reservefonds   
Limite Reservefonds  

Andere Subventionen  
Methode zur Berechnung der 
Subvention 

Gemäss DGSK-Richtlinien zu den Leistungsaufträgen 

Mechanismus zur Anpassung 
der Subvention 

Gemäss DGSK-Richtlinien zu den Leistungsaufträgen 

Modalitäten für den Umgang 
mit den Restbeträgen oder 
den Defiziten am Jahresende 

Gemäss DGSK-Richtlinien zu den Leistungsaufträgen 

Funktionsweise allfälliger 
Fonds 

Gemäss DGSK-Richtlinien zu den Leistungsaufträgen 
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Kapitel 6: Controlling, definitive Subvention und Beurteilung 
Controllingverantwortlicher 
(Subventionsempfänger) 

xx, Direktor 

Verantwortliche für die 
Überwachung bei der 
subventionierenden 
Dienststelle 

Chef(in) der Koordinationsstelle für soziale Institutionen 

Controllingintervall 
Das Controlling des Leistungsauftrags findet am 31. März des Folgejahres 
statt. 

Controllingmodalitäten 

Der Subventionsempfänger erstellt einen Controllingbericht (gemäss 
Vorlage), der Auskunft über die Erreichung der festgelegten Ziele, 
Prioritäten und Indikatoren sowie über die Verwendung der entrichteten 
Subventionen und das Personalmanagement gibt. 

Festlegung der definitiven 
Subvention 

Gestützt auf den Controllingbericht und allenfalls auf ergänzende 
Informationen legt die zuständige Behörde die definitive Subvention fest 
und bestimmt, wie mit den allfälligen Rest- oder Fehlbeträgen umzugehen 
ist. 

Periodische Beurteilung 
Die Notwendigkeit, Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
der entrichteten Subventionen wird periodisch beurteilt. 

Kapitel 7: Finanzaufsicht 

Umfang der 
Finanzaufsicht 

Die subventionierende Dienststelle gewährleistet die Finanzaufsicht, insbesondere 
die Prüfung des Budgets, der Rechnung und der Buchhaltung. Die Buchführung wird 
durch einen sachverständigen geprüften Prüfer im Sinne des Gesetzes über die 
Überwachung und Überprüfung kontrolliert. Sein Mandat ist in der Richtlinie 
betreffend die Anforderungen an das Rechnungswesen und die zur 
Subventionierung anerkannten Aufwände und Erträge für die beitragsberechtigten 
sozialen Institutionen des Erwachsenenbereichs beschrieben. Die Institution stellt 
dem DGSK jeweils den Revisorenbericht und die Rechnung zu. 

Rolle des 
Finanzinspektorats 

Das Finanzinspektorat kontrolliert die finanzielle Geschäftsführung und die Erfüllung 
der Leistungsaufträge auf eigene Initiative oder im Auftrag des Staatsrates. 

Pflichten des 
Gesuchstellers 

Der Gesuchsteller gewährt Einsicht in seine Rechnung, sein Budget, sein 
Organigramm, sein Lohnsystem und seine Arbeitsbedingungen. Er muss es der 
zuständigen Behörde ermöglichen, seine Dossiers zu konsultieren und die Anstalten 
und Räumlichkeiten, die zur Erbringung der Leistungen dienen, zu besichtigen und 
zwar auch nach Gewährung der Subvention. 

Kapitel 8: Modalitäten für die Anpassung des Leistungsauftrags 

Allgemeine 
Anpassungs-
bedingungen 

Sollten sich die allgemeinen Bedingungen während der Geltungsdauer des 
Leistungsauftrags dahingehend verändern, dass die Erfüllung in erheblichem Masse 
erleichtert oder erschwert wird, nehmen die Parteien gemeinsam eine Anpassung des 
Leistungsauftrags vor. 

Anpassungs-
modalitäten 

Die Parteien verpflichten sich dazu, sich gegenseitig umgehend über allfällige 
Veränderungen der allgemeinen Bedingungen zu informieren. 

Jegliche Änderung des Leistungsauftrags bildet Gegenstand eines Nachtrags, der von den 
zuständigen Personen beider Parteien unterzeichnet werden muss. 

Zuständige 
Personen 

Die Anpassung unterliegt dem gleichen Genehmigungsverfahren wie beim ursprünglichen 
Leistungsauftrag. (Siehe Kapitel 11 Unterschriften). 

Kapitel 9: Konsequenzen der Nichterfüllung des Auftrags 

Aufzählung der 
Konsequenzen 

Erfüllt der Subventionsempfänger seine Aufgabe nicht oder mangelhaft, so kürzt die 
zuständige Behörde die Subvention oder fordert sie samt Zinsen ab 
Auszahlungsdatum zurück.) 
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Kapitel 10: Beilegung von Streitigkeiten 

Mediation 

Die Parteien verpflichten sich dazu, allfällige Meinungsverschiedenheiten oder 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Leistungsauftrag nach Möglichkeit 
einvernehmlich beizulegen. In diesem Sinne gilt es unter anderem, die 
Möglichkeiten im Bereich der Beratung, des Konfliktmanagements, der Mediation 
und der Streitbeilegung auszuschöpfen, bevor Rechtsmittel ergriffen werden. 

Elemente, die nicht 
als Streitigkeiten 
betrachtet werden 

Abrechnungsfehler sowie der Entscheid betreffend die definitive Subvention werden 
nicht als Streitigkeiten betrachtet. 

Gerichtsstand Gerichtsstand ist Sitten. 

Kapitel 11: Unterschriften 

Datum:  

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur 

Vorsteherin DGSK 
 
 
 
 
 

Esther Waeber-Kalbermatten 
Staatsrätin 

Dienstchef 
 
 
 
 
 

Jérôme Favez 

Datum:  

Stiftung xxx 

                     Präsident                                                  Direkor 
 
 
 
 
 
                    xxx                                                                         xxx 

 

Beilagen : Berechnungen des Betriebsbeitrags 

  Letzter validierter Controllingbericht 



 

 

 

Beilage 2 zu der Richtlinie betreffend die Erstellung von Leistungsaufträgen mit den beitrags-
berechtigten sozialen Institutionen des Erwachsenenbereichs 

Handweiser zum Controllingbericht des 
Leistungsauftrags 

CONTROLLINGBERICHT 

Leistungsauftrag 

zwischen 

dem Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur 

und 

der Institution XX 

STAND AM 31.12.20XX 

ALLGEMEINE BEURTEILUNG 

Beurteilung und Kommentare 

In diesem Absatz sind zu beschreiben: 
 die allgemeine Situation, die im vergangenen Jahr in der Institution vorherrschte; 
 systembezogene Problembereiche, die angegangen werden müssen, um Lösungen für die 

Zukunft zu finden; 
 die Beurteilung der Zufriedenheit und/oder Unzufriedenheit der Klienten und ihrer Familien. 

  



  

 
LEISTUNGEN / ZIELE  
(gemäss Punkt 3.1 des Leitungsmandats) 

Stand der Umsetzung 

…  

Es ist obligatorisch, in diesen Absatz für jede 
Leistung/ jedes Ziel unabhängig vom Stand der 
Umsetzung einen Kommentar einzufügen: 
- Falls  : Was sind die wichtigsten positiven 

Punkte, die man angetroffen hat? 

- Falls  : Welche Probleme traten auf, sind 
Anpassungen notwendig? Wenn ja, innerhalb 
welchen Zeitrahmens? 

- Falls  : Warum wurde diese Leistung/dieses 
Ziel nicht erreicht? Welche 
Korrekturmassnahmen sind zu ergreifen und 
innerhalb welcher Fristen? 

Bemerkungen 

Geben Sie allgemeine Anmerkungen bezüglich der Verwirklichung der Leistungen / 
Ziele im vergangenen Jahr an. 

 
PRIORITÄTEN (gemäss Punkt 3.6 des 
Leitungsauftrags) Stand der Umsetzung 

Nr. Aufgabe 
Geplantes 

Ende 
Realisiertes 

Ende 
 

…   

Ein Datum ist 
nur anzugeben, 
wenn die 
Priorität 
abgeschlossen 
wurde. 

 

Es ist obligatorisch, in diesen 
Abschnitt einen Kommentar zu jeder 
Priorität aufzunehmen, dies 
unabhängig vom Stand ihrer 
Umsetzung: 
- Falls  : Welchen Mehrwert hat 

die Umsetzung dieser Priorität 
gebracht? 

- Falls  : Welche Probleme 
treten auf, sind Anpassungen 
notwendig und innert welcher 
Frist? Wann wird die Priorität 
umgesetzt sein? 

- Falls  : Warum ist die Priorität 
nicht erreicht worden? Welche 
Korrekturmassnahmen sind zu 
ergreifen und innert welcher 
Frist? Wird die Priorität fallen 
gelassen? Falls ja, geben Sie 
den Grund dazu an. 

Bemerkungen 

Geben Sie allgemeine Anmerkungen bezüglich der Verwirklichung der Prioritäten im 
vergangenen Jahr an. 

 
  



  

INDIKATOREN 
gemäss Punkt 3.6 
des 
Leitungsauftrags) 

Geplant Realisiert Stand der Umsetzung 

…   

Alle 
Indikatoren 
müssen einen 
Ergebniswert 
aufweisen. 
 

 

Es ist obligatorisch, für jeden 
Indikator einen Kommentar in diesen 
Absatz aufzunehmen, unabhängig 
vom Stand seiner Umsetzung: 
- Falls  : Geben Sie einen 

Kommentar ab, ob der Zielwert 
unterschätzt wurde und/oder ob 
er im nächsten Budget nach oben 
korrigiert werden sollte. 

- Falls  : Welche Probleme sind 
aufgetreten, sind Anpassungen 
notwendig und innert welcher 
Frist? 

- Falls  : Warum wurde der 
Zielwert des Indikators nicht 
erreicht? Welche 
Korrekturmassnahmen sind zu 
ergreifen und innert welcher 
Frist? Geben Sie an, ob der 
Zielwert überschätzt wurde 
und/oder ob er im nächsten 
Budget nach oben korrigiert 
werden muss? 

Bemerkungen 

Geben Sie allgemeine Anmerkungen bezüglich der Verwirklichung der Indikatoren im 
vergangenen Jahr an. 

 
QUALITÄTSKRITERIEN CLASS (siehe Checkliste vom 30. Juni 2016) 

Vorgesehene 
Korrektur-

massnahmen 
Geplant Realisiert Stand der Umsetzung 

 

 

Ein Datum ist 
nur anzugeben, 
wenn die 
Massnahme 
abgeschlossen 
wurde. 

 Es ist obligatorisch, für jeden Indikator 
einen Kommentar in diesen Absatz 
aufzunehmen, unabhängig vom Stand 
seiner Umsetzung: 
- Falls  : Geben Sie einen Kommentar 

ab, ob der Zielwert unterschätzt wurde 
und/oder ob er im nächsten Budget 
nach oben korrigiert werden sollte. 

- Falls  : Welche Probleme sind 
aufgetreten, sind Anpassungen 
notwendig und innert welcher Frist? 

- Falls  : Warum wurde der Zielwert 
des Indikators nicht erreicht? Welche 
Korrekturmassnahmen sind zu 
ergreifen und innert welcher Frist? 
Geben Sie an, ob der Zielwert 
überschätzt wurde und/oder ob er im 
nächsten Budget nach oben korrigiert 
werden muss? 

Bemerkungen 

Geben Sie allgemeine Anmerkungen bezüglich der Verwirklichung der Korrekturmassnahmen im 
vergangenen Jahr an. 



  

VERWENDUNG DER SUBVENTION 
 

Geschätzter kantonaler 
Betriebsbeitrag1 

Verwendeter Betrag Differenz 

   

Vorgehen im Falle eines 
Restbetrags oder Defizits 

Gemäss der Richtlinie betreffend die Erstellung von 
Leistungsaufträgen mit den beitragsberechtigten sozialen 
Institutionen des Erwachsenenbereichs 

Verwendung der Fonds 
Gemäss der Richtlinie betreffend die Erstellung von 
Leistungsaufträgen mit den beitragsberechtigten sozialen 
Institutionen des Erwachsenenbereichs 

Bemerkungen 

Es ist obligatorisch, in diesem Abschnitt die f inanzielle Differenz in Bezug auf den 
Stand der Umsetzung der Ziele/Prioritäten/Indikatoren zu erläutern. 
Ein Kommentar zum Status des Reservefonds ist ebenfalls abzugeben. 

 

PERSONAL- UND LOHNPOLITIK 

 Geplant Realisiert Differenz 

Anzahl Vollzeitstellen (VZS)    

Anzahl VZS auf Direktionsebene     

Total der an die Direktion entrichteten 
Vergütungen (Bruttolohn, Prämien, 
Entschädigungen, Naturalleistungen)  

   

Bemerkungen 

Erklären Sie in diesem Abschnitt obligatorisch den Einfluss, den der Stand der 
Umsetzung der Ziele/Prioritäten/Indikatoren auf das Personalmanagement hatte. 
Geben Sie falls erforderlich ebenso an: 

- ob eine stabile oder hohe Fluktuationsrate festgestellt wird; 
- ob das Personal in erheblichem Umfang Überstunden leistet und wenn ja, in 

welchem Bereich; 
- ob es Rekrutierungsschwierigkeiten gibt und aus welchen Gründen? 

 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
Geben Sie in diesem Absatz alle Kommentare an, die nicht in einen der anderen Kommentarfelder 
dieses Kontrollberichts aufgenommen werden konnten. 

 

UNTERSCHRIFT 

Datum:  
XX 
Unterschrift des Controllingverantwortlichen der Institution 

Datum:  
XX 
Unterschrift des Verantwortlichen der subventionierten Institution 

 

Kenntnisnahme durch die subventionierende Dienststelle: 

Datum:  
XX 
Unterschrift des Chefs der subventionierenden Dienststelle 

Datum:  
XX 
Unterschrift der subventionierenden Dienststelle 

 

                                                           
1 Siehe die Richtlinie betreffend die Anforderungen an das Rechnungswesen und die zur Subventionierung 

anerkannten Aufwände und Erträge für die beitragsberechtigten sozialen Institutionen des Erwachsenenbereichs 



  

Legende: 

 Erreicht, übertroffen/ kein Problem 

 Teilweise erreicht / geringfügiges 
Problem 

 Nicht erreicht / Problem 

 



Beilage 3 zu der Richtlinie betreffend die Erstellung von Leistungsaufträgen mit den beitragsberechtigten 
sozialen Institutionen des Erwachsenenbereichs  1/1 

 

 

STUNDENPAUSCHALE FÜR DIE LEISTUNG DER UNTERSTÜTZUNG ZU 
HAUSE VON ERWACHSENEN PERSONEN UND IHREN FAMILIEN 

(gemäss Punkt 4.4.3 der Richtlinie betreffend die Erstellung von 
Leistungsaufträgen mit den beitragsberechtigten sozialen Institutionen des 

Erwachsenenbereichs) 
 

 
 
 
 
Die anerkannte Stundenpauschale für die sozialpädagogischen 
Unterstützungsleistungen zu Hause, die durch die Sozialpädagogen/innen erbracht 
werden, beträgt CHF 113.00. 
 
Dieser Tarif ist ab 01.01.2021 gültig. Er kann durch Beschluss des Departements und 
auf Vorschlag der Dienststelle für Sozialwesen angepasst werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beilage 4 zu der Richtlinie betreffend die Erstellung von Leistungsaufträgen mit den beitragsberechtigten 
sozialen Institutionen des Erwachsenenbereichs  1/1 

 

 
MONATSPAUSCHALEN FÜR DIE FINANZIERUNG DER 

BETREUUNGSKOSTEN DER LEISTUNGEN IN EINER DEZENTRALISIERTEN 
WERKSTÄTTE 

(gemäss Punkt 4.4.6.2. der Richtlinie betreffend die Erstellung von 
Leistungsaufträgen mit den beitragsberechtigten sozialen Institutionen des 

Erwachsenenbereichs) 
 
 
Die Betreuungs- und Begleitkosten für Personen, die in einer dezentralisierten 
Werkstätte arbeiten, werden gemäss folgenden Modalitäten finanziert:  

- Person arbeitet zu 10%-40%: CHF 550.-/Monat 
- Person arbeitet zu 40.01%-100%: CHF 1’100.-/Monat 

 
Diese Tarife sind ab 01.01.2021 gültig. Sie können durch Beschluss des Departements 
und auf Vorschlag der Dienststelle für Sozialwesen angepasst werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


